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sicher haben / so offc sich mit ihnen Veränderungenereignen /
Gewöhr-Geld i . fl.

16. Die jenige Lommunirecen / welche nach Innhaltdes hievor¬
stehenden 20. §. die Gewöhr alle zehen Jahr nehmen / sollen
reichen Gewöhr-Geld i . fl.

17. Welcher die Gewöhr zu rechter Zeit / wieobenin§ . 2o. vorgese-
hennichtnimbt/hatzumWandlverfallen 45 . kr.

18. Werden Dienst bey offenenGrund-Buch nichtentricht / istver¬
fallen 22 . kr. 2, pf.

Wir befehlen hierauff Unsere N. Oe. Regierung / vnd andern
nachgesetzten Gerichtern gnadigist /vndwollen / daß nichtalleinüber
diese Tax- Ordnung festiglich solle gehalten/sondernauchdieVber-
tretter/ neben Erstattung dessen/was siezuviel genommen/nochdarzu
ernstlich gestrafft werden.

^er Wusste Mtul /
on der Kobach.

§ . i.
lInjeder Hold / vnd Unterthan auffdemLand/ist

von dembehaußtenGuetseinemGrund-Herrnzu
Robathen schuldig / er könne danir mit brifflichen
Urkundten / oder in andere Weeg erweisen / daß
solches Guet / vnd dessenInhaber / odererselbst/
von dem Herrn der Robath insonderheitbefteyet
worden . ^

§. 2 . ^ N
Vondenen vnbehaußten Gütern/vnd Gründenaber/als Burg¬

rechten / vnd Werkenden/ seynd deren Inhaber dem Grund-Herrn
aini'ge Robath zu thun nicht schuldig. ^

g»
DenenInleuthenmag zwar von dem Grund-Herrn eine Hand-

Robath / doch nichtüber zwölffTag im Jahr / aufferlcgt/ jedoch von
selbigen sonstenweiter ainigesSchutz-Geld nicht gefordert werden.

DerbehaußtenUnterthanenRobath betreffend / ist von Unsem
Vorfahrern noch ^ nno 156z. ein Resolution ergangen / daß Unsere
getreue Stände sich zwar einer vngemassigten Robath gebrauchen
können / dabey aber dieUnterthanen wider die Billigkeitnit beschwä¬

ren
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ren sollen. Nun lassen Wir es beyobiger keloluüon derUnmässigung
auch annochverbleiben / wollenaber wegendeß / bißhero fast durchge¬
hend eingeschlichenen Mißbrauchs / deß gar zu strengen/vnd über-
häufften Anhalten zur Robath / alle Obrigkeiten dahin ernstlich er-
mahnet/vnd besticht haben/ daß sie ihreUnterthanenmit der Robath
wider Billichkeit nichtbeschwären / noch selbedardurch an ihren selbst

entfehrndenlangwürigenAußbleiben/vonihrerWürthschafftabhal-
ten sollen/ widrigen falls aussderUnterthaneneinkommende Klagen/
Wir solche Betrangnussennicht allein einstellen/sondern auch gegen
die Vbertretter mit würcklicher Straff / auch Veränderung der vn-
gemässigten/ineingemässigte Robath / verfahren lassen wollen.

§. 5.
Wo esvonalters Herkommen/ daß denen zur Robath erscheinen¬

den Unterthanen/ das Brod / auch andere Speiß / vnd das Futter
ff,r ihreRoß / vnd Ochsengeraichtwird/ darb ey soll es Hinfuranaller-
dingsverbleiben:wieauchbeyandernHerrschafften/vndOrthen/wo
derenkeines bißhero im Gebrauch gewesen / ins künfftig wenigistdas
Robath -Brod/oder eingewisses Getrayddarfür/geraichtwerden.

Ob zwardieUnterthanenihrem Herrn / allein würcklichzu Ro-
bathenschuldig/ so stehet doch beedenTheilen/sichan stattder Robath
auffein gewisses / vnd tätliches in Geld mit einander zu vergleichen/
bevor / welches auch auffobbemeldte/ der Inleuth 12. Robath -Täg
zuverstehen ist. Da abcrohnevorbeschehenenVcrgleich/der Herr
etwan das Robath -Geld von denen Unterthanenvorhineingenom¬
men hätte / ist selbiger gleichwohlen befuegt / ins künfftig vmb seiner
bessernGelegenheitwillen / die würckliche Robath von denen Unter¬
thanenwiderumbenzu begehren.

^er Wechsle Wtul/

on Jehendt.
§. i.

>N diesem Ertz-Hertzogthumb Oesterreich/seynd von al-
' ters hero / so wohl die Weltlich-als Geistliche Persoh-

nen / derZehendten fähig/wann sie anderst dieselbe mit
rechtmässigem Dtul/oder Verjährung / ansichgebracht

haben/ worbey wir es annoch ins künfftig verbleiben lassen.
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